
1 Schweizer Armee 

Heer / SAT 

Präsidentenkonferenz 
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Heer / SAT Katrin Stucki 

03.12.2014 
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Agenda 

• Schwermetall / Bodenschutz 

• 1 Fall aus der Praxis / Lehren 

• Ausländer im Verein 

• Diverse Info‘s 

 

 

 

 

 
Oberst i Gst J.-P. Buschauer 

23./24.10.2014 
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Schwermetalle im Boden 
 

Problematik:   Bleistaub und andere Schwermetallstäube 
 

- Zu hohe Schwermetallwerte im menschlichen Körper verursachen 
  

  gesundheitliche Probleme  
 

- Blei kann über das Trinkwasser, Gemüse, Salate und Fleisch sowie  
 

  die Atemluft in den menschlichen Körper gelangen 
 

- Uebrige Schwermetalle haben vergleichbare oder stärkere Wirkungen 
 

- Das Ganze ist ein Umweltschutzproblem 
 

  → wir wollen unseren Nachfahren möglichst wenig Problemstellen  
 

       hinterlassen 
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Heer / SAT 

Schwermetalle im Boden 
 
 

Angestrebte Problemlösung 

 
- Kein Eintrag von Blei und anderen Schwermetallen ins Erdreich mehr 

 

  → Auffangen von schwermetallhaltigen Geschossen  
 

- Sanierung der belasteten Standorte  
    

  (alte, stillgelegte Kugelfänge im Kulturland oder an ober- und unterirdischen Gewässern) 
 

  → Blei aus Kugelfang entfernen und belasteter Boden reinigen 
 

- Rückgewinnung der Schwermetalle (Wirtschaftlichkeit!) 
 
 

→ Schiessbetrieb soll erhalten bleiben und weitergeführt werden 
können 
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Fall / Lehren 

• Deitingen SO 
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Fall Deitingen 

Ausgangslage: 

• Mittwoch 2. Juli, ca 1900 kommt ein Bewohner 

einer Liegenschaft in Wangenried BE mit seiner 

Familie nach hause zurück. 

• Um ca 2210 Uhr betritt er sein Büro und stellt 

folgendes fest: 
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Fall Deitingen 
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Fall Deitingen 
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Fall Deitingen 
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Fall Deitingen 
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GP 11 



12 Schweizer Armee 

Heer / SAT 

Fall Deitingen 
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Fall Deitingen 
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Fall Deitingen 
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Zone 5 
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Fall Deitingen 

• Was ist geschehen? 

 Ungewollte Schussabgabe eines Veterans 

mit Stgw 57 (Fehlmanipulation) 

 Schuss zwischen den Bäumen oberhalb  

und rechts vom Kugelfang durchgeflogen 

 Flugbahn genau rekonstruierbar 
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Fall Deitingen 
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Fall Deitingen 
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Fall Deitingen 

Massnahmen: 

• Sofortige Schliessung des Schiessstandes 

• Einbau einer Hochblende 

• Freigabe des Schiessbetriebs erst nach Einbau 

der Hochblende 

 

 

 

 

 

 

 Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Fall Deitingen 

Lehren: 

• Einmal mehr Glück gehabt! 

• Hintergelände (Zonen 4 und 5) nicht aus den 

Augen verlieren  

• Veränderungen im Gelände erkennen und 

mögliche Gefahren erkennen, bevor etwas 

passiert 

• Sich immer wieder fragen: "Was befindet sich 

hinter dem Kugelfang?" 
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Agenda 

 

 

 

• Ausländer im Verein 
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Ausländer im Verein 

3 Grundlagen: 

• Waffengesetz / -verordnung 

• Schiessverordnung 

• Ausführungsbestimmungen zur RSpS des SSV 

23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Ausländer im Verein 

Waffengesetz / -verordnung 

• Ausländer mit Niederlassungsbewilligung 

(Ausweis C) sind bezüglich Waffenerwerb 

Schweizer Bürgern gleichgestellt. 

• Ausländer ohne Ausweis C benötigen für jeden 

Waffenerwerb einen Waffenerwerbsschein. 

• Ausländische Staatsangehörige, die keine 

Niederlassungsbewilligung jedoch Wohnsitz in 

der Schweiz haben, müssen der zuständigen 

kantonalen Behörde eine amtliche Bestätigung 

ihres Heimatstaates vorlegen, wonach sie dort 

zum Erwerb der Waffe oder des wesentlichen 

Waffenbestandteils berechtigt sind. 
23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Ausländer im Verein 

Waffengesetz / -verordnung 

• Erwerb, Besitz und Übertragung von Waffen 

sowie das Schiessen ist Angehörigen folgender 

Staaten verboten: Serbien, Bosnien und Herze-

gowina, Kosovo, Mazedonien, Türkei, Sri Lanka, 

Algerien, Albanien. 

• Die Kantone können Personen nach Absatz 1, 

die an Jagd- oder Sportveranstaltungen 

teilnehmen oder Personen- und Objektschutz-

aufgaben wahrnehmen, ausnahmsweise den 

Erwerb, den Besitz, das Tragen oder das 

Schiessen bewilligen. 

 
23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Ausländer im Verein 

Schiessverordnung 

• Ausländerinnen und Ausländer mit 

Niederlassungsbewilligung können zur 

Teilnahme an Bundesübungen zugelassen 

werden, sofern dem betreffenden Schiessverein 

für deren Teilnahme eine Bewilligung durch die 

kantonale Militärbehörde erteilt worden ist. 

23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Ausländer im Verein 

Schiessverordnung 

• Ausländerinnen und Ausländer ohne 

Niederlassungsbewilligung können ebenfalls zur 

Teilnahme an Bundesübungen zugelassen 

werden, sofern sie der zuständigen kantonalen 

Behörde eine amtliche Bestätigung* nach Art. 9a 

Abs. 1bis des Waffengesetzes vom 20. Juni 1997 

vorgelegt haben, und diese Behörde dem 

betreffenden Schiessverein für deren Teilnahme 

eine Bewilligung erteilt hat. 

 

*Gleiche Bestätigung wie für einen Waffenerwerb 

23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Ausländer im Verein 

Ausführungsbestimmungen zur RSpS des SSV  

• Im Zusammenhang mit Schiessanlässen des SSV 

wird weder unterschieden zwischen 

ausländischen Staatsangehörigen mit bzw. ohne 

Niederlassungsbewilligung noch zwischen 

Waffenarten oder Kalibern.  

• Trainings und nicht bewilligungspflichtige 

Anlässe der Vereine sind, soweit Ordonnanz-

waffen und -munition eingesetzt werden, den 

Bundesübungen und den Wettkämpfen des SSV 

gleichgestellt.  

 

 
23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Ausländer im Verein 

Ausführungsbestimmungen zur RSpS des SSV  

• Der Schützenverein, der ausländische 

Staatsangehörige mit oder ohne Niederlassungs-

bewilligung zu Bundesübungen und weiteren den 

Bundesübungen gleichgestellte Schiessen zu-

lässt oder lizenziert, muss überprüfen, ob eine 

Bewilligung der kantonalen Militärbehörde 

vorliegt und deren Bewilligungsbedingungen 

eingehalten werden.  

23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Ausländer im Verein 

Erkenntnisse 

• Bedingungen für die Aufnahme von Ausländer in 

einen Schiessverein sind nirgends geregelt. 

• Geregelt ist nur, welche Ausländer welche 

Bewilligungen benötigen, um mit Ordonnanz-

waffen und -munition schiessen dürfen. 

• Für die Teilnahme an Trainings und übrigen 

Anlässe der Vereine gelten, soweit 

Ordonnanzwaffen und -munition eingesetzt 

werden, die gleichen Bedingungen wie für die 

Teilnahme an Bundesübungen. 

23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Ausländer im Verein 

Bedingungen für die Aufnahme von Ausländer 

in einen vom VBS anerkannten Schiessverein 

• Die Aufnahme von Ausländern muss gemäss 

Vereinsstatuten explizit möglich sein. 

• Es muss eine Bewilligung der kantonalen Militär-

behörde vorliegend. 

• Die Vereinsmitgliedschaft ist korrekt in der VVA 

zu erfassen. 

• Bezüglich Waffen- und Munitionsabgabe ist das 

Waffengesetz strikte einzuhalten. (Leihweise 

Abgabe von Vereinswaffen, angemessene 

Kontrolle der Munitionsabgabe.) 

23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 



32 Schweizer Armee 

Heer / SAT 

Ausländer im Verein 

Bedingungen für die Aufnahme von Ausländer 

in einen vom VBS anerkannten Schiessverein 

• Die Vereine können für die Aufnahme von 

Ausländern zusätzliche Bedingungen stellen 

(zum Beispiel Vorlegen eines Auszugs aus dem 

Strafregister oder eines Waffenerwerbsscheins). 

23./24.10.2014 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 
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Agenda 

 

 

 

 

 

• Diverse Info‘s 
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Merkblatt 2015 

• Keine inhaltlichen Änderungen 

• Anpassung an 2015 

• Festlegung der Jungschützenleiter Kurse 
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Schiesswesen ausser Dienst  

Tir hors du service 
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Der sichere Umgang mit der persönlichen Waffe 

 

www.armee.ch/schiesswesen 
 

Schiesswesen ausser Dienst 

VP_273/VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB
VP_273/VIDEO_TS/VTS_03_1.VOB
http://www.armee.ch/schiesswesen
http://www.youtube.com/user/schweizerarmee
http://www.youtube.com/user/schweizerarmee


37 Schweizer Armee 

Heer / SAT Katrin Stucki 

03.12.2014 

Ausbildungskonzept - Concept d’instruction 

 

Einheitliche Durchführung der SMK und SM-WK 

in der ganzen Schweiz 
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VE-SPE V5 
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VE-SPE V5 

 

Katrin Stucki 

03.12.2014 
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VE-SPE V5 

 

 

 

 

Oberst i Gst J.-P. Buschauer 

23./24.10.2014 

Verschlusssperre VE-SPE V5 zum Stgw 90 
Auszug aus dem Schreiben Kdt HE an Herrn 

Spielmann: 

Aufgrund des nun vorliegenden Gutachtens, wie 

auch aufgrund eigener technischer und vor allem 

sicherheitsrelevanter Bedenken, kann die 

armasuisse einer Zulassung als Hilfsmittel zum 

Stgw 90 nicht zustimmen. Somit muss ich Ihnen 

abschliessend mitteilen, dass Ihre Verschlusssperre 

zum Stgw 90 nicht als Hilfsmittel für das 

ausserdienstliche Schiessen zugelassen werden 

kann. 
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03.12.2014 

Schiesswesen ausser Dienst 

Tir hors du service 

SAT 

ESO 

OFT 

Präsident SK 

Président CT 

Mitglied SK 

Membre CT 

 

Dienstweg 

einhalten! 
 

Informationen 

weiterleiten! 
Respecter la 

voie de service! 
 

Transmettre les 

informations! 

Vereine 

Société 
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Termine - Délais  

Katrin Stucki 

03.12.2014 
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SAT 

Katrin Stucki 

03.12.2014 

• C SAT Pius Segmüller 058 464 23 61 

• ESAE Oberst i Gst Buschauer 058 465 20 48 

• C SaD Katrin Stucki 058 464 23 24 

• Leiter A+T Ruedi Althaus 058 464 23 31 

• Leiter Fin Benoît Clément 058 465 88 29 
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Fragen - Questions 

Katrin Stucki 

03.12.2014 

http://www.science-skeptical.de/wp-content/uploads/2009/11/Fragezeichen1.gif

